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Regel der wichtigste und der streitigste Bereich 
der Auseinandersetzung – und wegen der Fülle 
möglicher Ansprüche und der ganz eigenen 
rechtlichen Struktur nicht unkompliziert. 

Die stetige Entwicklung des Unterhaltsrechts 
und die sich gerade im Familienrecht zum Teil 
erheblich wandelnde Rechtsprechung bedürfen 
zusätzlich einer besonderen Aufmerksamkeit in 
der Bearbeitung von Mandaten in der Praxis.

Unter Berücksichtigung obergerichtlicher und 
höchstrichterlicher Rechtsprechung soll eine 
Fülle von Beispielen, Mustern und Hilfen für die 
Praxis den Anforderungen differenzierter Fallge-
staltungen gerecht werden.

Rechtsprechung und Literatur sind bis August 
2023 berücksichtigt.
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Vorwort

Das Unterhaltsrecht ist neben dem Güterrecht sicherlich die zentrale Materie jeder familienrechtlichen
Auseinandersetzung.

Dies zeigt sich insbesondere an der unverändert großen Zahl neuer Gerichtsentscheidungen, aber auch an
den zahlreichen Aufsatzbeiträgen, die in den letzten Jahren und auch nach Erscheinen der Vorauflage zu
zahlreichen Detailproblemen des Unterhaltsrechts erschienen sind.

Da auch die dritte Auflage eine erfreulich hohe Resonanz erfahren hat, legen wir nunmehr im Abstand von
drei Jahren eine Folgeauflage vor, um die neusten Entwicklungen und Rechtsprechungstendenzen ein-
zuarbeiten.

Selbstverständlich sind die Düsseldorfer Tabelle 2023 und die aktuellen Leitlinien der Obergerichte be-
rücksichtigt.

Auch berücksichtigt ist die geänderte Rechtsprechung des BGH bei der Einkommensermittlung, etwa was
die Abzugsfähigkeit von Tilgungsleistungen im Rahmen der Berechnung des Wohnwertes anbelangt oder
was die Unterhaltsberechnung bei überdurchschnittlichen Einkommens-verhältnissen betrifft. Ob sich
durch die jüngste Rechtsprechung des BGH etwa zur Bedarfsbemessung beim Wechselmodell ein „Sys-
temwechsel im Unterhaltsrecht“ andeutet, was von eini-gen Autoren bejaht, von anderen verneint wird, ist
gleichfalls anhand praxisorientierter Erläuterungen und Musterberechnungen dargestellt.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Sommer 2023 berücksichtigt.

Das bewährte Autorenteam konnte auch für die Neuauflage gewonnen werden. Die Neuauflage bietet ge-
genüber der Vorauflage noch vermehrt Check-Listen und Beispielrechnungen. Oberstes Ziel bleibt, stets
möglichst praxisnah und kompakt die einschlägigen Problemstellungen des Unterhaltsrechts im systema-
tischen Kontext aufzuzeigen und nutzbare Lösungsvorschläge anzubieten.

Erneut danken wir dem Lektorat, insbesondere Frau Göhring, für die vielfältige Unterstützung bei der zü-
gigen Realisierung dieser Neuauflage.

Hagen/Dortmund, im August 2023 Dr. Norbert Kleffmann
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht
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§ 1 Einkommensermittlung

Bernd Kuckenburg/Renate Perleberg-Kölbel

A. Einführung in das Unterhaltseinkommen

I. Was ist Unterhaltseinkommen?

1Der BGH1 weist auf die Ungleichheit von unterhalts- und steuerrechtlichem Einkommen hin.

Er macht damit deutlich, dass das steuerrechtliche Einkommen die Basis für die Ermittlung bildet und im
Anschluss unterhaltsrelevante Korrekturen vorzunehmen sind.2

Das Ergebnis dieser Korrekturen stellt das Unterhaltseinkommen dar.

Hierbei ist zwischen Unterhaltseinkünften und Unterhaltseinkommen zu unterscheiden.

Dabei ist das Steuerrecht vielen Zivilrechtlern suspekt. „Daraus resultiert eine gewisse Neigung, sich die-
sem Rechtsgebiet fernzuhalten.“3

2Das Unterhaltseinkommen ergibt sich aus der Summe der Unterhaltseinkünfte abzüglich von Vor-
sorgeaufwendungen und Einkommensteuer.

Während die Unterhaltseinkünfte und das Unterhaltseinkommen allein auf steuerlichen Einkünften und
Einkommen basieren, umfasst das „unterhaltsrechtlich relevante Einkommen“ auch die weiteren dem
Unterhaltsschuldner zufließenden und fiktiven Einkünfte, wie z.B. Wohnvorteile.4

Dabei ist es gleich, welcher Art sie sind und aus welchem Anlass sie erzielt werden.

Auch die potenziellen und fiktiven Einkünfte werden im Gegensatz zum Unterhaltseinkommen berück-
sichtigt.

3Warum benötigen Familienrechtler bei der Ermittlung des Unterhaltseinkommens Kenntnisse
vom Steuer-, Handels-, Gesellschafts- und Bilanzrecht?

Der anwaltliche Berater muss sich besonders bei der Ermittlung des Unterhaltseinkommens mit zahlrei-
chen, steuerrechtlich ermittelten Materialien und Unterlagen befassen.

Er muss steuerrechtliche Unterlagen nach unterhaltsrechtlichen Aspekten analysieren und im Rahmen der
familienrechtlichen Auseinandersetzung erläutern.

Besonders vor Gericht wird oft mit heftiger Intensität über Positionen der Jahresabschlüsse von Unterneh-
men gestritten.

Bei der Ermittlung der Unterhaltseinkünfte wird in der Literatur kritisch hinterfragt, ob bei Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften schon wegen der dem Unternehmen obliegenden Liquiditätsver-
pflichtungen von einer Vollausschüttung der Gewinne auszugehen ist.5

1 BGH in ständiger Rechtsprechung: vgl. BGHZ 87, 36,39; FamRZ 2003, 741 ff.; FamRZ 2004, 1355 ff.
2 BGH FamRZ 2007, 405, 406.
3 Piltz, Latente Steuern im Zugewinnausgleich, NJW 2012, 1111.
4 Kleffmann/Klein/Kleffmann, Kap 1 Rn 111 ff., 122 ff.
5 BGH FamRZ 2011, 761, Tz 18; BGH FamRZ 2011, 1367, Tz 32; ausführlich Kuckenburg, Unternehmensbewertung der frei-

beruflichen Praxis, FuR 2011, 515, 516; Schürmann, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit im Unterhaltsrecht, FamRB
2006, 149; Kuckenburg, Der Selbstständige im familienrechtlichen Verfahren, 12; Kuckenburg, Anmerkungen, insb. auch Sicht
des Unternehmensbewerters, zu BGH v. 6.2.2008, FuR 2008, 270, 271.
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Betriebswirtschaftlich zeigt der Gewinn nämlich nicht nur den kalkulatorischen Unternehmerlohn,6 son-
dern ist auch Entgelt für die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals und Ausgleich des unternehme-
rischen Risikos.

Auch bei Nichtselbstständigen, die oft noch weitere Überschusseinkünfte, wie z.B. aus Vermietung und
Verpachtung oder Kapitalvermögen haben, ergeben sich u.a. Fragen zur Bewertung, Abgrenzung zur Pri-
vatveranlassung und zu Abschreibungen.

Ferner sind die Angemessenheit von Bezügen (gilt auch im Steuerrecht gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG) bei
Gesellschaftern/Geschäftsführern, Manipulationen und „Schwarzgeld“ zu prüfen bzw. aufzudecken.

Ohne steuer- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind die Aufgabenstellungen in der familienrecht-
lichen Praxis nicht zu lösen und der Bearbeiter setzt sich darüber hinaus auch noch einer potenziellen Haf-
tung aus.

Da hilft es auch nicht, den Steuerberater zu fragen, weil diesem die unterhaltsrechtlichen Differenzierun-
gen fremd sind.7

Ihm fehlen die grundsätzlichen unterhaltsrechtlichen Kenntnisse und Differenzierungen zur interdiszi-
plinären Diskussion.

Neben der Ermittlung des Unterhaltseinkommens sind auch weitere familienrechtliche Probleme wie zur
steuerlichen Veranlagung, Abzugsfähigkeit von Unterhaltsleistungen und Aufteilung von Steuerschulden
zu lösen.

Die folgenden Ausführungen behandeln speziell die Unterhaltseinkünfte und das Unterhaltsein-
kommen, wie sie sich aus dem Steuerrecht und seiner Systematik ableiten.

Damit wird der Vorgabe des BGH8 Rechnung getragen, bei der Ermittlung des unterhaltsrelevanten Ein-
kommens das steuerliche Einkommen zugrunde zu legen.

Die Begriffe „selbstständige Arbeit/Selbstständige“ und die schrittweise Ermittlung des Einkommens
und seiner Besteuerung orientieren sich an der Definition, Schreibweise und Systematik des Einkommen-
steuergesetzes.

Familienrechtliche Modifizierungen aus dem Steuerrecht werden innerhalb des jeweiligen Ermitt-
lungsschrittes behandelt.

4 Was unterscheidet Unterhaltseinkünfte vom Steuereinkommen?

Das Steuerrecht geht von der reellen Leistungsfähigkeit,9 das Unterhaltsrecht von der potenziellen Leis-
tungsfähigkeit aus.10

Dieses erläutern auch die relevanten Definitionen:11

Die Unterhaltseinkünfte basieren auf den steuerrechtlich ordnungsgemäß ermittelten Einkünften/Ein-
kunftsarten des Einkommensteuerrechts nach deren unterhaltsrechtlicher Modifikation.12

Die Summe der Unterhaltseinkünfte nach Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen und Einkom-
mensteuer ergeben das Unterhaltseinkommen.

6 BGH FuR 2008, 293, mit Anm. Kuckenburg.
7 Strohal, Unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen bei Selbstständigen, Rn 272.
8 BGH 87, 36, 39; Wendl/Dose, Rn 22, 42 ff.
9 „Niemand ist verpflichtet, sein Vermögen so zu verwalten oder seine Ertragsquellen so zu bewirtschaften, dass dem Staat da-

rauf Steuern zufließen.“ Preußisches Oberverwaltungsgericht 1906.
10 Fischer-Winkelmann, FamRZ 1993, 880 ff.; Kuckenburg, Der Selbstständige, S. 2.
11 Perleberg-Kölbel/Kuckenburg, Unterhaltseinkommen, A Rn 1 f.
12 Wendl/Dose, Unterhaltsrecht, § 1 Rn 51 ff.
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Über das Unterhaltseinkommen hinaus umfassen das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen auch
alle anderen dem Unterhaltsschuldner zufließenden Einkommenspositionen wie fiktive Einkünfte13 und
Wohnvorteile.14

Das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen ist somit nicht stets mit dem steuerpflichtigen Einkommen
identisch. Das Steuerrecht privilegiert einzelne Einkommensarten. Der „Selbstständige“ genügt daher
seiner Darlegungs- und Beweislast nicht, wenn er nur sein steuerrechtliches Einkommen aufzeigt.15

Die Darlegungslast für die Angemessenheit der Ausgaben, Aufwendungen und Absetzungen trägt der
Pflichtige.16 Erst wenn eine schlüssige und erläuternde Darstellung der Einkünfte vorliegt, obliegt es
dem Berechtigten konkret darzulegen, inwieweit er bestimmte Positionen als unzutreffend ansieht.17

II. Welche für das Familienrecht relevanten Reformen und
Steuerrechtsprechungen gelten ab wann?

1. Gesetz �ber elektronische Handelsregister sowie das Unternehmensregister
(EHUG)

5Am 1.1.2007 ist das Gesetz über elektronische Handelsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)
vom 10.11.200618 in Kraft getreten. Danach ist der elektronische Bundesanzeiger (eBAZ) das zentrale
Internetmedium für Unternehmenspublikationen. Als zentrale bundesweite Datenbank gibt es nun ein
elektronisches Unternehmensregister unter unternehmensregister.de. Die dort zur Verfügung stehen-
den Informationen über die Jahresabschlüsse von Unternehmen können lästige und langwierige Aus-
kunftsklagen vermeiden.

Hinweis

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) zum 1.8.2022
wird der Abruf aller Registerinhalte aus dem Handels-, Genossenschaft-, Vereins- und Partnerschafts-
register sowie der elektronisch verfügbaren Dokumente über das Gemeinsame Registerportal der
Länder ab dem 1.8.2022 kostenfrei (ohne Registrierung und Login) möglich.

2. Unternehmensteuerreform 2008 (Paradigmenwechsel f�r Jahresabschl�sse ab 2009)

6Ein besonderer Steuersatz gilt für nicht entnommene Gewinne für Einzelunternehmen und Personenge-
sellschaften (Thesaurierungsbegünstigung) bei Anwendung des Betriebsvermögensvergleichs mit
28,25 % Einkommensteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer sowie einer zusätzlichen
Nachversteuerung im Falle der Ausschüttung in Höhe von 25 % Einkommensteuer (diese ohne Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer).

Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG (ersetzt die Ansparabschreibung der alten Fassung, siehe
Rdn 336 ff., 442) mit einem Höchstbetrag von 200.000 EUR und jetzt auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens mit einem Abzugsbetrag von 40 %. Bei Nichtinvestitionen erfolgt eine Neuveranla-
gung mit Nachverzinsung für die Veranlagungszeiträume, in denen der Investitionsabzugsbetrag in An-
spruch genommen wurde. Nur bei vorgenommener Investition kommt es zu erheblicher Steuerentlastung!

13 Kleffmann/Kein/Kleffmann, Unterhaltsrecht, Kap. 1 Rn 122 ff.
14 Kleffmann/Kein/Kleffmann, Rn 111 ff.
15 BGH FamRZ 2003, 741; 1998, 357.
16 BGH FamRZ 20006, 387; BHH FamRZ 2012, 288; FamRZ 2012, 514; OLG Brandenburg FamRZ 2007, 1020; OLG Frankfurt

FamRZ 2007, 404.
17 KG Berlin FamRZ 2006, 1868.
18 BGBl I 2006, 2553.
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7 Hinweis

Der Ausweis der geplanten Investitionen erfolgt in den, dem Finanzamt mit der Einkommensteuerer-
klärung „einzureichenden Unterlagen“ (angelegte Aufstellung) und damit nicht mehr in der Ge-
winnermittlung, sodass ein zusätzlicher unterhaltsrechtlicher Auskunfts- und Beleganspruch auf die-
ses Dokument gegeben ist.

Bei nicht durchgeführter Investition erfolgt eine Neuveranlagung der betroffenen VZ unter Vollver-
zinsung (§§ 233a; 238 AO). Diese geänderten Einkommensteuerbescheide müssen auch verlangt wer-
den (Auskunfts- und Beleganspruch)!

8 Der Körperschaftsteuersatz wird von 25 % auf 15 % vermindert.

Die Gewerbesteuermesszahl wird von 5 % auf 3,5 % bei gleichzeitigem Wegfall des Betriebskosten-
abzugs der Gewerbesteuer gesenkt. Bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 % beträgt die steuerliche
Gesamtbelastung 29,83 %, was im internationalen Vergleich nach wie vor nur Durchschnitt ist.

Unterhaltsrechtlich ist die Gewerbesteuer als tatsächliche Belastung aber abzuziehen, sodass vom betrieb-
lichen und nicht vom steuerlichen Gewinn auszugehen ist.

Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ist aber zu bedenken, dass eine abgemilderte Anrech-
nung der Gewerbesteuer nach § 35 EStG auf die Einkommensteuer des Steuerpflichtigen erfolgt. Dies
wirkt sich aber nur bei positiven Einkünften aus Gewerbebetrieb aus.

Beachte

Unterschiedlicher Anrechnungszeitpunkt bei Anwendung des „In-Prinzips“ bzw. des „Für-Prinzips“!

Beispiel:

zu versteuerndes Einkommen vor Gewerbesteuer 124.500 EUR

Gewerbesteuerhebesatz: 440 %

Gewerbesteuerfreibetrag für Personengesellschaften 24.500 EUR

Gewerbeertrag nach Freibetrag 100.000 EUR

Gewerbesteuermessbetrag 3.500 EUR

Gewerbesteuer 15.400 EUR

zu versteuerndes Einkommen vor Gewerbesteuer 124.500 EUR

Einkommensteuer gemäß § 32a EStG im VZ 2012 44.118 EUR

Anrechnungsfaktor: 3,8

Anrechnung (Faktor X Gewerbesteuermessbetrag) 13.300 EUR

ESt nach Anrechnung 30.818 EUR

SolZ 1.695 EUR

absolute Steuerbelastung 47.913 EUR

Steuerquote 38,5 %
Die Nettomehrbelastung aus der Gewerbesteuer beim Hebesatz von 440 % errechnet sich aus der
Differenz zwischen der Gewerbesteuer (15.400 EUR) und der Anrechnung (13.300 EUR zzgl.
13.300 EUR × 5,5 % = 731,50 EUR SolZ) mit 1.368,50 EUR.

Beispiel wurde Grashoff/Kleinmanns19 entnommen.

19 Aktuelles Steuerrecht 2015, Rn 352 f.
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9Das bisherige Halbeinkünfteverfahren wird durch das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG: 60 %
des Gewinns sind steuerpflichtig) ersetzt.

Im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 wird ein gesonderter Steuertarif für Kapitaleinkünfte i.H.v.
pauschal 25 % eingeführt, welcher zusammen mit den dadurch eingeführten Änderungen im Bereich der
Kapitalertragsteuer auch als deutsche Abgeltungsteuer bezeichnet wird. Ausgenommen davon (und damit
nach dem Teileinkünfteverfahren zu besteuern) sind Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften im Sinne des § 17 EStG (Beteiligung von mind. 1 % am Gesellschaftskapital innerhalb
der letzten fünf Jahre).

10Einzelunternehmen (EU) oder Personengesellschaft

Das Gleiche gilt für betriebliche Kapitalerträge: Werden Erträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens oder von einer Personengesellschaft vereinnahmt,
tritt an die Stelle des bisherigen Halbeinkünfteverfahrens das Teileinkünfteverfahren. Es gilt für:

& Ausschüttungen
– Beteiligung im Betriebsvermögen: Teileinkünfteverfahren
– Beteiligung im Privatvermögen: Regelfall ist die Abgeltungsteuer (vereinfacht, Details siehe

§ 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG)
– Beteiligung ab 25 % im Privatvermögen: Wahlrecht zum Teileinkünfteverfahren, Regelfall

Abgeltungsteuer,
– Beteiligung von mindestens 1 % und der Voraussetzung, dass der Anteilseigner beruflich für

die Gesellschaft tätig ist: Wahlrecht zum Teileinkünfteverfahren, Regelfall Abgeltungsteuer,
& Veräußerungsgewinne

– Beteiligung im Betriebsvermögen: Teileinkünfteverfahren,
– Beteiligung im Privatvermögen: Regelfall ist die Abgeltungsteuer,

– Beteiligung ab 1 % (§ 17 EStG): Teileinkünfteverfahren.

11Kapitalgesellschaft

Ist der Anteilseigner eine Kapitalgesellschaft, sind Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne von Ka-
pitalbeteiligungen, wie bisher nach § 8b Abs. 1 (KStG), in vollem Umfang steuerfrei (Beteiligungsprivi-
leg). Allerdings gilt ein pauschales Betriebsausgabenabzugsverbot von 5 % der jeweiligen Ausschüttung
bzw. des Veräußerungsgewinns nach § 8b Abs. 5 KStG (sog. Schachtelstrafe). Die Steuerfreiheit tritt also
somit nur zu 95 % ein. Die Kapitalgesellschaft darf dafür jedoch sämtliche Ausgaben, die mit diesen Be-
teiligungen in Zusammenhang stehen, als Betriebsausgaben geltend machen. Dies gilt nicht für Wertver-
luste der Beteiligungen (Veräußerungsverluste oder Teilwertabschreibungen). Eine weitere Einschrän-
kung bei der Geltendmachung von Verlusten ergibt noch aus dem Jahressteuergesetz 2008: Bei einer
direkten oder indirekten Beteiligung von 25 % und mehr dürfen nach § 8b Abs. 3 KStG auch keine Ver-
luste aus Darlehen, die der Gesellschaft gewährt wurden, geltend gemacht werden.

12Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG): Die Abschreibung wird von 410 EUR auf 150 EUR herab-
gesetzt; bei Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR ist ein Sammelposten zu bilden,
der unabhängig von der Haltedauer des Wirtschaftsgutes über 5 Jahre linear abzuschreiben ist (beachte
unten Jahressteuergesetz 2010).

3. Jahressteuergesetz 2009

13Das Jahressteuergesetz 2009 führt die degressive AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter wieder ein: für
angeschaffte Wirtschaftsgüter vor dem 1.1.2006 damit 20 %, 2006 und 2007 je 30 %, 2008 mit 0 %,
2009 und 2010 je 25 %, ab 2011 Rechtsstand wie vor der zeitlich befristeten Wiedereinführung, also wie-
der 0 %.
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14 Abgeltungssteuer für Kapitaleinkünfte (siehe Rdn 653 f.) im Privatvermögen unterliegen ab 2009 (Quel-
lenbesteuerung) einem Steuersatz von 25 %, zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und damit insgesamt
26,38 % (d.h. bei 8 % Kirchensteuer beträgt die Abgeltungsteuer 27,82 %; bei 9 % Kirchensteuer
27,99 %). Dies gilt auch für Veräußerungsgewinne. Die abgeltende Wirkung führt dazu, dass die Ein-
künfte in der Einkommensteuererklärung nicht mehr anzugeben sind. Es gibt eine Veranlagungsoption
bei Verlusten oder einem niedrigeren Steuersatz als 25 %. Der Abzug von Werbungskosten ist nicht
mehr möglich. Lediglich ein Sparerpauschbetrag von 801 EUR für Ledige beziehungsweise 1.602 EUR
für Ehepaare ist abzugsfähig, der aber tatsächlichen Aufwendungen nicht entspricht.

Achtung!

Durch die Einführung der Abgeltungssteuer entsteht ein weiterer und neuer Auskunfts- und Beleg-
anspruch, weil die Kapitaleinkünfte grundsätzlich (Ausnahme Veranlagungsoption) aus den Einkom-
mensteuererklärungen und -bescheiden nicht mehr ersichtlich sind. Tatsächliche Aufwendungen müs-
sen vorgetragen und belegt werden. Die abgeltende Wirkung führt dazu, dass die Einkünfte in der
Einkommensteuererklärung nicht mehr anzugeben sind.

4. Jahressteuergesetz 2010, insb. Auswirkung f�r Kinder, Familie, Unterhalt und
Krankenversicherung gem�ß Wachstumsbeschleunigungs- und
B�rgerentlastungsgesetz

15 Der Grundfreibetrag wird auf 8.004 EUR für Alleinstehende und für Ehepaare auf 16.009 EUR ange-
hoben.

16 Faktorverfahren: Ehepaare haben zusätzlich zu den Steuerklassenkombinationen III/V bzw. IV/IV die
Möglichkeit, auf der Lohnsteuerkarte jeweils die Steuerklasse IV in Verbindung mit einem Faktor eintra-
gen zu lassen. Ab 2010 gibt es also eine dritte mögliche Kombination: IV-Faktor/IV-Faktor.

Der Vorteil des Splitting-Tarifs kann schon beim monatlichen Abzug der Lohnsteuer auf beide Ehepartner
verteilt werden. Dies soll dem weniger verdienenden Ehepartner den Anreiz geben, eine steuer- und so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen.

17 Das Kindergeld wird für jedes Kind um 20 EUR erhöht auf 184 EUR für das 1. und 2. Kind, 190 EUR für
das 3. Kind und 215 EUR für jedes weitere Kind. Die Freibeträge für Kinder werden bei zusammen ver-
anlagten Eltern für jedes Kind von insgesamt 6.024 EUR auf 7.008 EUR angehoben (das heißt Kinderfrei-
betrag 2.184 EUR und Betreuungsfreibetrag 1.302 EUR je Elternteil).

18 Die Kranken- und Pflegeversicherung ist zusammen mit den anderen sonstigen Vorsorgeaufwendun-
gen bisher nur begrenzt abzugsfähig. Der Höchstbetrag beträgt 2.800 EUR. Voll abziehbar sind aber alle
Krankenkassenversicherungsbeiträge, die ein Leistungsniveau absichern, dass denen der gesetzlichen
Kranken- und der sozialen Pflegepflichtversicherung entspricht (keine Chefarztbehandlung).

Dies gilt sowohl für privat als auch für gesetzlich Krankenversicherte und kann bereits im Lohnsteuerver-
fahren Berücksichtigung finden.

19 Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und zu den berufsständischen Versorgungen sowie zur so-
genannten Rürup-Rente wurden zu 70 % steuerfrei gestellt und können als Sonderausgaben abgezogen
werden, wenn die Versicherung zertifiziert ist.

20 Begrenztes Realsplitting: Der Höchstbetrag der Unterhaltszahlungen (Sonderausgaben) an den geschie-
denen oder dauernd getrenntlebenden Ehepartner erhöht sich von 13.805 EUR um die für den Empfänger
übernommenen Beiträge zu einer Basiskranken- und einer Pflegepflichtversicherung.

21 Außergewöhnliche Belastungen: Der Höchstbetrag gem. § 33a Abs. 1 S. 2 EStG für Unterhaltszahlun-
gen an gesetzlich Unterhaltsberechtigte und ihnen gleichgestellte Personen wird von 7.680 EUR auf
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8.004 EUR angehoben. Auch dieser Betrag erhöht sich um übernommene Beiträge zu einer Basiskranken-
und einer Pflegeversicherung.

Hat die unterhaltene Person eigene Einkünfte und Bezüge, so vermindert sich die Summe der Unterhalts-
aufwendungen um den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 624 EUR im Kalen-
derjahr übersteigen, § 33a Abs. 1 S. 5 1. Hs. EStG.

Bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person sind auch im Jahr 2012 die Bei-
träge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung mindernd abzuziehen.20

22Die Erbschafts-/Schenkungssteuersätze der Steuerklasse II werden 2010 von 30 % bis 50 % auf 15 %
bis 43 % gesenkt. Dies entlastet Geschwister und Geschwisterkinder. So beträgt der Steuersatz beim Wert
bis zu 75.000 EUR nur noch 15 % statt bislang 30 %.

23GWG: Die alte Regelung wird wieder eingeführt mit der Sofortabschreibung von beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 EUR. Bei An-
schaffungs- oder Herstellungskosten über 150 EUR ist ein besonderes Verzeichnis zu führen.

Es besteht ein Wahlrecht zwischen Sofortabschreibung bis 410 EUR und Bildung des Sammelpostens für
Wirtschaftsgüter bis 1.000 EUR, der über eine Dauer von 5 Jahren gewinnmindernd aufzulösen ist. Wirt-
schaftsgüter bis 150 EUR können in den Sammelposten aufgenommen werden.

5. Steuervereinfachungsgesetz 2011

24& Nichtsteuerbarkeit von Veräußerungsgeschäften bei Gegenständen des täglichen Gebrauchs
(§ 23 EStG): Es wird gesetzlich klargestellt, dass die Veräußerung derartiger Gegenstände nicht steu-
erbar ist. Begründung ist, dass es „nicht sachgerecht“ sei, derartige typische Verlustgeschäfte steuer-
lich wirksam werden zu lassen.

& Außerordentliche Einkünfte/Bemessung des ermäßigten Steuersatzes (§ 34 Abs. 3 S. 2 EStG):
Es wird sichergestellt, dass ermäßigt zu besteuernde Einkünfte (Veräußerungsgewinne) mindestens
dem Eingangssteuersatz unterworfen werden.

& Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird von 920 EUR auf 1.000 EUR erhöht. Die Kinderbetreu-
ungskosten werden nur noch einheitlich als Sonderausgaben und nicht mehr auch als Werbungskos-
ten oder Betriebsausgaben behandelt.

& Es wird eine Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsunterbrechung und Betriebsverpachtung,
§ 16 Abs. 3a und 3b EStG, eingeführt.

& Vollentgeltlichkeit der Vermietung und Verpachtung bei verbilligter Überlassung bei 66 % der
ortsüblichen Miete, § 21 Abs. 2 EStG

& Wegfall der Einkünfte- und Bezügegrenze für volljährige Kinder nach § 32 Abs. 4 EStG

6. Weitere �nderungen ab 2013

25Reduzierung der Veranlagungsarten nach §§ 26, 26 a EStG: Nach dem Steuervereinfachungsgesetz
201121 gibt es nur noch vier Veranlagungsarten, nämlich die Einzelveranlagung, das Verwitweten-Split-
ting, das „Sonder-Splitting“ im Trennungsjahr und die Zusammenveranlagung mit Ehegatten-Splitting.

Statt einer getrennten Veranlagung ist ab VZ 2013 eine Einzelveranlagung nach §§ 26a, 52 Abs. 68 EStG
vorzunehmen. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung nach § 35a
EStG (gemeinsame Zurechnung bei der Zusammenveranlagung) wurden bei der getrennten Veranlagung
den Ehegatten jeweils zur Hälfte zugerechnet. Bei der Einzelveranlagung werden nun Sonderausgaben
und außergewöhnliche Belastungen demjenigen zugeordnet, der sie wirtschaftlich getragen hat.

20 FG Sachsen, Urt. v. 14.8.2013 – 2 K 946/13, BFH, Urt. v. 18.6.2015 – VI R 66/13.
21 BGBl I 2011, 2131.
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Beim Abzug der außergewöhnlichen Belastungen nach § 33 EStG wird die zumutbare Belastung nach
dem Gesamtbetrag der Einkünfte eines jeden Ehegatten bestimmt und nicht, wie bisher bei der getrennten
Veranlagung, nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte beider Ehegatten.

26 Nach dem Gesetz zum Abbau der kalten Progression erhöht sich ab 2013 der Grundfreibetrag auf
8.130 EUR und ab 2014 auf 8.354 EUR. Der Eingangssteuersatz bleibt mit 14 % unverändert.

27 Ab dem 1.1.2013 ersetzt das neue so genannte ELStAM-Verfahren grundsätzlich die alte Lohnsteuer-
karte aus Papier. Steuerliche Daten, wie z.B. Kinderfreibeträge, Steuerklassen und die Religionszuge-
hörigkeit eines Arbeitnehmers, werden elektronisch gespeichert und vom Arbeitgeber übermittelt.

28 Nach § 2 Abs. 8 EStG sind die Regelungen des Einkommensteuergesetzes zu Ehegatten und Ehen auch
auf eingetragene Lebenspartner und Lebenspartnerschaften anzuwenden. Die Änderungen im Ein-
kommensteuergesetz sind am 19.7.2013 infolge des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergeset-
zes rückwirkend zum VZ 2001 in Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 7.5.201322 in Kraft
getreten. Die Rückwirkung bezieht sich auf alle Lebenspartner, deren Veranlagung noch nicht bestands-
kräftig durchgeführt ist.23

29 Art. 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschrif-
ten24 ergänzt mit Wirkung vom 30.6.2013 u.a. § 33 Abs. 2 EStG: Ab dem VZ 2013 sind Aufwendungen
für die Führung eines Rechtsstreits (Prozesskosten) vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handelt
sich um Aufwendungen ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren
und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können“,
§§ 33 Abs. 3a, 52 Abs. 45 EStG neu.

Ab dem Veranlagungsjahr 2013 können folglich private Prozesskosten nur noch dann als außergewöhn-
liche Belastung steuerlich geltend gemacht werden, wenn ein Rechtsstreit geführt wird, um die Existenz-
grundlage oder lebensnotwendige Bedürfnisse des Steuerpflichtigen zu sichern. Die künftigen Verwal-
tungsanweisungen und Rechtsprechungen werden zeigen, wie weit diese Begriffe auszulegen sind.

Achtung!

Bis einschließlich VZ 2012 lässt die neue Rechtsprechung des BFH25 generell die Kosten eines Zivil-
prozesses als außergewöhnliche Belastungen unabhängig von dessen Streitgegenstand zu.

Bei der Frage der Zwangsläufigkeit wird nicht mehr auf die Unausweichlichkeit abgestellt. Es ist nach
Ansicht des BFH lebensfremd voraussagen zu können, ob ein Rechtsstreit Erfolg haben werde oder
nicht. Kosten sind allerdings nur dann zu berücksichtigen, wenn sich der Steuerpflichtige nicht mut-
willig oder leichtfertig auf den Prozess einlässt. Bei der Beurteilung ist auf die Sicht eines verständigen
Dritten abzustellen.

30 Nach dem Nichtanwendungserlass des BMF26 ist das Urteil des BFH nicht anzuwenden. Begründet wird
dies damit, dass der Finanzbehörde keine Instrumente zur Verfügung stehen, die Erfolgsaussichten eines
Zivilprozesses eindeutig, zuverlässig und rechtssicher einzuschätzen.

Die Finanzgerichte haben inzwischen auf die neue BFH-Rechtsprechung unterschiedlich reagiert:

So ergibt sich eine Anerkennung der Aufwendungen anlässlich des Ehescheidungsverfahrens als außer-
gewöhnliche Belastungen über die zwangsläufigen Kosten hinaus nach dem FG München,27 nicht aus der
vorgenannten neuen Rechtsprechung des BFH vom 12.5.2011, weil der BFH zu Kosten für einen Zivil-

22 BVerfG FamRZ 2013, 1103.
23 Siehe hierzu auch BMF-Schreiben v. 31.7.2013 – IV C 1 – S 1910/13/10065:001, www.bundesfinanzministerium.de.
24 Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz – AmtshilfeRLUmsG G. v. 26.6.2013, BGBl I 2013, 1809.
25 BFH v. 12.5.2011 – VI R 42/10, NJW 2011, 3055; Kuckenburg/Perleberg-Kölbel, Kostenschaukel, FuR 2012, 123.
26 BMF-Schreiben v. 20.12.2011 – IV C 4 – S2284/07/0031 002, BStBl I 2011, 1249.
27 FG München v. 21.8.2012 – 10 K 800/10, openJur 2013, 3453, Datenbank BayernRecht.de.
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prozess wegen Krankentagegeld entschieden habe. Das FG München orientiert sich weiterhin an der zu
den Aufwendungen anlässlich eines Ehescheidungsverfahrens ergangenen und seiner Auffassung weiter-
hin gültigen Rechtsprechung des III. Senats des BFH.28

Die Finanzgerichte Düsseldorf,29 Münster30 und Rheinland-Pfalz31 hingegen will die im Rahmen eines
Scheidungsverfahrens angefallenen Anwalts- und Gerichtskosten in vollem Umfang steuerlich berück-
sichtigen. Das Finanzamt hatte zuvor die Kosten für den Zugewinnausgleich und die Kosten für die
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen nicht anerkannt.

Alle Kosten (Gerichts- und Anwaltskosten), die mit einer Ehescheidung verbunden sind, können nach der
Entscheidung des FG Düsseldorf abgesetzt werden, weil das Recht der Ehe (Eheschließung und -schei-
dung einschließlich der daraus folgenden Unterhalts-, Vermögens- und Versorgungsfragen) allein dem
staatlich dafür vorgesehenen Verfahren unterliegt. Ein anderes, billigeres Verfahren steht Eheleuten
zur Beendigung einer Ehe nicht zur Verfügung. Der Verhandlungs- und Entscheidungsverbund bewirkt
einen Zwang zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung.

Auf der Grundlage der aktuellen BFH-Rechtsprechung lässt auch das FG Köln32 die geltend gemachten
Anwaltskosten des Kindesvaters in einem gerichtlichen Unterhaltsabänderungsantrag der Kindesmutter
für sich und das gemeinsame Kind in vollem Umfang als eine außergewöhnliche Belastung zu. Nach sum-
marischer Prüfung bot die beabsichtigte Rechtsverteidigung aus Sicht eines verständigen Dritten – bei ex
ante Betrachtung – hinreichende Aussicht auf Erfolg. Sie erschien auch nicht mutwillig.

Das FG Schleswig-Holstein33 hält darüber hinaus die Kosten eines in einem Scheidungsfolgenverfahren
beauftragten britischen Rechtsanwalts und die mit dem Verfahren in Zusammenhang stehenden Reise-
kosten als außergewöhnliche Belastungen für abzugsfähig, wenn die Kosten nach landestypischen Ge-
sichtspunkten angemessen sind und keine Kostenerstattung erfolgt.

31Das Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften führt
u.a. auch die Lohnsteuer-Nachschau nach § 42g EStG ab dem 30.6.2013 ein. Diese schafft für eine Prü-
fung ohne vorherige Ankündigung eine Rechtsgrundlage und soll die Beteiligung von Lohnsteuer-Außen-
prüfern an Einsätzen der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ erleichtern. Die Nachschau ist keine Prüfung
i.S.v. §§ 193 ff. AO, sondern dient der zeitnahen kursorischen Kontrolle, die die Außenprüfung nicht ver-
drängen soll.

32Mit Urt. v. 21.3.201334 hat der BFH zur 1 %-Regelung entschieden, dass die unentgeltliche oder verbil-
ligte Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnut-
zung unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer den betrieblichen Pkw tatsächlich
privat nutzt, zu einem lohnsteuerlichen Vorteil führt. Der Anwendungsbereich der in § 8 Abs. 2 S. 2 bis 4
i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG normierten 1 %-Regelung ist damit neu bestimmt worden. In zwei wei-
teren Entscheidungen vom 21.3.201335 sowie vom 18.4.201336 hat der BFH nochmals verdeutlicht, dass
die 1 %-Regelung aber erst zur Anwendung kommt, wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer einen Dienstwagen zur privaten Nutzung arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf Grundlage einer
konkludent getroffenen Nutzungsvereinbarung tatsächlich überlassen hat. Das Finanzgericht hat sich

28 BFH v. 9.5.1996 – III R 224/94, BStBl II 1996, 596.
29 FG Düsseldorf v. 19.2.2013 – 10 K 2392/12 E; NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW) Rev.: BFH – VI R 16/13,

www2.nwb.de.
30 FG Münster v. 21.11.2014 – 4 K 1829/14 E, www.justiz.nrw.de.
31 FG Rheinland-Pfalz v. 16.10.2014 – 4 K 1976/14.
32 FG Köln v. 26.6.2013 – 7 K 2700/12 NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW) Rev.: BFH VI R 29/13.
33 FG Schleswig-Holstein v. 17.4.2013 – 5 K 156/12, Rev.: BFH VI 26/13.
34 BFH DB 2013, 1528.
35 BFH DB 2013, 1526.
36 BFH DB 2013, 1887.
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hiervon mit der erforderlichen Gewissheit zu überzeugen. Ein Beweis des ersten Anscheins kann diese
Feststellungen nicht ersetzen.

Für Unterhaltszwecke erfolgt weitestgehend eine Rezeption der steuerlichen Regelungen37 über § 287
ZPO.

7. Gesetz zur �nderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des
steuerlichen Reisekostenrechts ab VZ 2014

33 Im Zuge der Reform des steuerlichen Reisekostenrechts (Rdn 36, 527 ff.)38 gibt es neue Voraussetzun-
gen für die steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung. Diese gelten auch für bereits be-
stehende doppelte Haushaltsführungen und verlangen das „Innehaben einer Wohnung“ des Arbeitneh-
mers am Hauptwohnsitz sowie seine „finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung“, § 9
Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 3 EStG n.F.

Nicht anerkannt wird damit das Bewohnen nur eines Zimmers im Haushalt der Eltern, weil der Arbeitneh-
mer eine eigene Wohnung innehaben muss.

34 AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz (AIFM-StAnpG)

Infolge des AIFM-Steuer-Anpassungsgesetzes (AIFM-StAnpG)39 wird § 33a Abs. 1 S. 1 EStG dahin-
gehend geändert, dass sich der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen gemäß § 33a Abs. 1
S. 1 EStG an der Höhe des Grundfreibetrages für die Veranlagungszeiträume 2013 und 2014 orientiert,
d.h. 8.130 EUR für VZ 2013 und 8.354 EUR für VZ 2014.

8. Weitere Gesetzes�nderungen 2014

35 Einkommensteuer
& Einkommensteuertarif: Der steuerfrei belassene Grundfreibetrag steigt zum 1.1.2014 nochmals von

8.130 EUR um 224 EUR auf 8.354 EUR.
& Unterhaltsleistungen: Diese können derzeit bis zu einem steuerlichen Höchstbetrag von maximal

8.004 EUR als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Der Höchstbetrag in § 33a
Abs. 1 EStG ist für den VZ 2013 auf 8.130 EUR und für 2014 auf 8.354 EUR angehoben worden.

36 Reisekosten
& Entfernungspauschale: Ab 2014 zählt die „erste Tätigkeitsstätte“ anstelle der „regelmäßigen Ar-

beitsstätte“.
& Doppelte Haushaltsführung: Die tatsächlichen Kosten der Unterkunft können bis zu 1.000 EUR ab-

gesetzt werden. Eine weitergehende Prüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit ist im Inland
nicht mehr erforderlich.

& Mahlzeiten während einer beruflichen Auswärtstätigkeit: Werden dem Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber Mahlzeiten zur Verfügung gestellt und liegt der Preis der jeweiligen Mahlzeit nicht über
60 EUR, werden diese mit den amtlichen Sachbezugswerten bewertet (1,63 EUR Frühstück bzw.
3 EUR Mittag- und Abendessen). Könnte der Arbeitnehmer für die Mahlzeiten die Verpflegungspau-
schalen in Anspruch nehmen, werden keine Sachbezugswerte angesetzt. Stattdessen wird die Ver-
pflegungspauschale tageweise um 20 % für ein Frühstück (4,80 EUR im Inland) bzw. um 40 % für
ein Mittag- oder Abendessen (9,60 EUR im Inland) gekürzt.

37 Siehe unten Rdn 415 ff.; OLG Karlsruhe v. 27.8.2015 – 2 UF 691/15.
38 Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom

20.2.2013, BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188.
39 BGBl I, 2013, 4318.
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& Unterkunftskosten bei beruflicher Auswärtstätigkeit: Die tatsächlichen Kosten sind abzugsfähig.
Nach 48 Monaten werden sie aber nur noch bis zu 1.000 EUR anerkannt.

& Verpflegungspauschale: Die Mindestabwesenheitszeiten wurden herabgesetzt und es gibt nur noch
2 statt 3 Pauschalen (mehr als 8 Stunden Abwesenheit: 12 EUR, mindestens 24 Stunden Abwesenheit:
24 EUR).

& Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich ver-
anlasste Auslandsdienstreisen: Für Tätigkeiten im Ausland gibt es zukünftig ebenfalls nur noch
2 Pauschalen unter den gleichen Voraussetzungen wie bei den inländischen Pauschalen. Im Veranla-
gungszeitraum 2014 ist mit neuen Reisekostentabellen zu rechnen.40

37ELStAM

Das Papierverfahren kann bis zum vorletzten Lohnzahlungszeitraum 2013 angewendet werden, spätes-
tens für den letzten Lohnzahlungszeitraum 2013 ist auf elektronische Verfahren umzustellen. Ausnahme:
Der Arbeitgeber entscheidet sich bis zum letzten Lohnzahlungszeitraum des Jahres 2013 für eine Test-
phase bis zu 6 Monaten, dann kann auch noch 2014 bis zum Ablauf der Testphase das Papierverfahren
angewendet werden. Spätestens dann ist umzustellen.

38Bilanzierung

Ein neuer § 4f EStG enthält Regelungen zur entgeltlichen Übertragung von Verpflichtungen (insbeson-
dere Pensionsverpflichtungen). Ergänzend regelt ein neuer § 5 Abs. 7 EStG die bilanzsteuerrechtliche
Behandlung für solche übernommenen Verpflichtungen. Die Neuregelung, die insbesondere bei über-
nommenen Pensionsverpflichtungen praxisrelevant ist, gilt erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem
28.11.2013 (Tag des Beschlusses des Deutschen Bundestags zum AIFM-StAnpG) enden.

39Umsatzsteuer
& Umsatzsteuer bei Kunstgegenständen und Sammlungsstücken: Der ermäßigte Steuersatz wird ab

dem 1.1.2014 auf den EU-rechtlich zutreffenden Umfang begrenzt. Damit unterliegen künftig die
Vermietung von Sammlungsstücken und Kunstgegenständen, die Lieferungen von Sammlungsstü-
cken und die Lieferungen von Kunstgegenständen durch gewerbliche Kunsthändler (Wiederverkäu-
fer) dem Regelsteuersatz mit 19 %. Vom ermäßigten Steuersatz profitiert damit nur noch eine Liefe-
rung bzw. ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Kunstgegenständen, welche durch den Urheber
selbst oder durch seinen Rechtsnachfolger erfolgt.

& Vorsteuerberichtigungsbeträge nach § 15a UStG: Die Regelung des § 9b Abs. 2 EStG, nach der
ein Vorsteuerberichtigungsbetrag nach § 15a UStG zu keiner (nachträglichen) Änderung der An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten führt, sondern Mehrbeträge sofort als Betriebseinnahmen/Ein-
nahmen angesetzt werden bzw. Minderbeträge als Betriebsausgaben/Werbungskosten zu behandeln
sind, wird ergänzt. Die Regelung gilt nur, wenn die Mehrbeträge innerhalb der 7 Einkunftsarten des
§ 2 Abs. 1 Satz 1 EStG bezogen werden bzw. die Minderbeträge nur Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten sind, wenn sie durch den Betrieb veranlasst sind oder der Erwerbung, Sicherung und Er-
haltung von Einnahmen dienen. Diese Ergänzung gilt erstmals für Änderungen der Verhältnisse i.S.d.
§ 15a UStG, die nach dem 28.11.2013 (Tag des Beschlusses des Deutschen Bundestags zum AIFM-
StAnpG) eintreten.

40Gewerbesteuer

Die Neuregelung Gewerbesteuerzerlegung bei alternativer Energieerzeugung folgt der bisherigen Ver-
fahrensweise bei Windkraftanlagen. Sie gilt grundsätzlich ab dem Erhebungszeitraum 2014. Für Photo-
voltaikbetriebe ist zwischen Neuanlagen und bereits bestehenden Anlagen zu differenzieren. Als Neu-
anlagen gelten alle nach dem 30.6.2013 genehmigten Anlagen.

40 BMF v. 11.11.2013 – IV C 5 – S 2353/08/10006:004.
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41 Grunderwerbsteuer

In einigen Bundesländern wird der Immobilienkauf teurer. In Bremen und Niedersachsen steigt die
Grunderwerbsteuer von 4,5 Prozent auf 5,0 Prozent des Kaufpreises. In Berlin geht der Satz von bisher
5,0 auf 6,0 Prozent nach oben. Schleswig-Holstein setzt sich mit 6,5 Prozent (bisher: 5 Prozent) der fäl-
ligen Kaufsumme bundesweit an die Spitzenposition. Seit 2006 dürfen die Bundesländer die Höhe der
Grunderwerbsteuer selbst festlegen.

42 Kapitalanlagen
& Riester-Rente: Riester-Verträge können um einen Schutz gegen Berufsunfähigkeit und verminderte

Erwerbstätigkeit sowie um die Absicherung für Hinterbliebene erweitert werden. Auch dafür gewährt
der Staat die üblichen Zulagen und Steuervorteile. Die wichtige Änderung: Ab 1.1.2014 können
20 Prozent der Altersvorsorgebeiträge – maximal 2.100 EUR je Förderberechtigtem – für die zusätz-
liche Versicherung eingesetzt werden. Bislang sind es nur 15 Prozent.

& Rürup-Rente: Wer für eine Rürup-Rente anspart, kann einen höheren Satz seiner eingezahlten Bei-
träge steuerlich absetzen. 2014 sind im Rahmen des Sonderausgabenabzugs von maximal
20.000 EUR 78 Prozent (bisher 76 Prozent) der Beiträge anrechenbar. Andererseits steigt der Anteil
der nachgelagerten Besteuerung dieser Renten auch um 2 Prozentpunkte auf 68 (bisher 66) Prozent.
Ab Januar ist es außerdem möglich, bei der Rürup-Rente eine separate Versicherung gegen Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsminderung abzuschließen.

& Steuergestaltungen bei der Wertpapierleihe: Durch eine Überarbeitung von § 8b Abs. 10 KStG
werden Steuergestaltungen vom Gesetzgeber verhindert. Die Neuregelung betrifft alle nach dem
31.12.2013 überlassenen Anteile.

& Steuerstundungsmodelle, Goldfinger-Modelle: Um derartige Modelle zu bekämpfen, werden Än-
derungen in § 15b EStG vorgenommen, mit denen sonst eintretende Stundungseffekte abgewehrt
werden sollen, die durch eine jährliche Neuinvestitionen der Verkaufserlöse in neues Umlaufver-
mögen (z.B. Gold) faktisch zu einem dauerhaften Steuerausfall werden.

43 Weitere Änderungen
& Organschaft: Die gesonderte und einheitliche Feststellung gibt es ab 2014 auch für die Organschaft.
& Verlustrücktrag: Verluste können zukünftig bis zu 1 Mio. EUR bzw. 2 Mio. EUR bei Zusammen-

veranlagung in das Vorjahr zurückgetragen werden.
& Künstlersozialversicherung: Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung steigt deutlich von

4,1 auf 5,2 %.
& SEPA-Überweisung: Bargeldlose Zahlungen sind ab 1.2.2014 sind nur noch im Wege der SEPA-

Überweisung und -Lastschrift möglich.
& Kfz-Steuer: Für Pkw mit erstmaliger Zulassung ab 1.1.2014 wird der Grenzwert für den Kohlen-

dioxid-Ausstoß (CO2) verschärft. Die steuerfreie Basismenge sinkt auf 95 Gramm je Kilometer.

9. Gesetzes�nderungen 2015

44 Die Änderungen durch das StÄnd-AnpG-Kroatien gelten grundsätzlich ab dem 1.1.2015. Soweit eine frü-
here oder spätere Anwendung vorgesehen ist, wird dies in der nachfolgenden Auflistung explizit erwähnt.
Die Lohnsteueränderungsrichtlinien 2015 sind beim Lohnsteuerabzug ab 2015 anzuwenden.

45 Einkommensteuer
& Altersvorsorgebeiträge (StÄnd-AnpG-Kroatien): Bei einem beruflichen Umzug werden nach § 82a

Abs. 1 Satz 8 EStG auch die Beiträge und Tilgungsleistungen im Jahr des Umzugs einbezogen wer-
den, wie dies bisher bei Aufgabe der Selbstnutzung bzw. für das Jahr der Reinvestition bereits mög-
lich ist. Die Anbieter von Riester-Verträgen sollen der Meldestelle zur Auszahlungsphase, soweit
diese nach dem 31.12.2016 beginnt, die Vertragsdaten, Zulagenummer, Beginn der Auszahlung
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und die Art und Höhe der Leistung mitteilen müssen. Ferner wird in § 92a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG
eingefügt, dass eine Entnahme auch für einen barrierereduzierenden Umbau unmittelbar für diesen
Zweck einzusetzen ist.

& Anrechnung ausländischer Steuern (ZollkodexAnpG): Hierzu gibt es eine geänderte Berechnung
des Anrechnungshöchstbetrags (§ 34c Abs. 1 EStG). Dabei wird der Rechtsprechung des BFH41 rück-
wirkend für alle offenen Fälle gefolgt. Kern der Änderung ist, dass ausländische Steuern höchstens
mit der durchschnittlichen tariflichen deutschen Einkommensteuer auf die ausländischen Einkünfte
angerechnet werden (bisher: im Verhältnis zwischen ausländischen Einkünften und der Summe der
Einkünfte). Dadurch kommen auch bei der Steueranrechnung personen- und familienbezogene Ab-
zugsbeträge zur Geltung.

& Arbeitsessen (LStÄR 2015): Die lohnsteuerliche Freigrenze42 wird von 40 EUR auf 60 EUR erhöht
& Aufhebung (ZollkodexAnpG): Die §§ 7b, 7c, 7d, 7f und 7k EStG sind mangels noch aktuellem zeit-

lichem Anwendungsbereich aus dem EStG entfernt worden. Und auch § 35b Satz 3 EStG wurde auf-
gehoben, da diese Norm seit 2008 mangels Sonderausgabenabzug für die Erbschaftsteuer keine Be-
deutung mehr hat. Und auch § 35b Satz 3 EStG wurde aufgehoben, da diese Norm seit 2008 mangels
Sonderausgabenabzug für die Erbschaftsteuer keine Bedeutung mehr hat.

& Aufmerksamkeiten (LStÄR 2015): Die lohnsteuerliche Freigrenze43 wird von 40 EUR auf 60 EUR
erhöht.

& Basisrente (ZollkodexAnpG): Vorteilhafte Änderungen kommen zum Abzug der Beiträge für eine
Basisrente. Wie bereits bei der Riester-Rente möglich, wird auch bei einer Basisrente alternativ
zur monatlichen Auszahlung eine zusammengefasste jährliche Auszahlung möglich sein. Ebenso
können Kleinbetragsrenten abgefunden werden. Zur steuerlichen Förderung der Beiträge war zu-
nächst eine Erhöhung des Abzugsvolumens von 20.000 EUR auf 24.000 EUR geplant. Die Bundes-
länder wollten den Höchstbetrag unverändert lassen. Das Ergebnis ist ein Kompromiss: Die Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung, einem Versorgungswerk oder einer privaten Basisrente können
ab 2015 bis zum Höchstbetrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung abgezogen werden – dies
sind aktuell 22.172 EUR (§ 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG und § 10 Abs. 3 EStG).

& Berufsausbildung (ZollkodexAnpG): Problemen bei der Abgrenzung zwischen Erst- und Zweitaus-
bildung wirkt der Gesetzgeber mit einer Neudefinition der „erstmaligen Berufsausbildung“ entgegen.
Darin werden neben der gesetzlichen Zielrichtung auch einige Mindestanforderungen festgeschrie-
ben. So bedarf es eines „Qualitätsnachweis“ durch eine Abschlussprüfung. Zudem war vorgesehen,
eine Mindestdauer der Ausbildung von 18 Monaten zu fordern; diese Mindestdauer der ersten Berufs-
ausbildung wurde letztlich auf 12 Monate gesenkt. Unverändert wird es aber bei der Zweiteilung blei-
ben, wonach Aufwendungen für eine Erstausbildung bis zu 6.000 EUR als Sonderausgaben abziehbar
sind, hingegen für eine Zweitausbildung der unbegrenzte Abzug als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben möglich ist. Diese Änderung in § 9 Abs. 6 EStG wirkt sich auch auf § 4 Abs. 9 EStG aus;
zudem wurde § 12 Nr. 5 EStG damit überflüssig.

& Betriebsveranstaltungen I (ZollkodexAnpG): Für geldwerte Vorteile, die einem Arbeitnehmer bei
einer Betriebsveranstaltung vom Arbeitgeber gewährt werden, war eine Erhöhung der Freigrenze von
110 EUR auf 150 EUR vorgesehen. In der vom Bundestag beschlossenen Fassung bleibt es nun aber
bei den 110 EUR; jedoch stellt dieser Betrag künftig keine Freigrenze mehr dar, sondern einen Frei-
betrag, der für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr gewährt wird. Gelten wird dies ab
1.1.2015. Die vom Bundesrat begehrte Rückwirkung wurde abgelehnt. Unverändert bleibt es aber
bei der gesetzlichen Fixierung der bisherigen Verwaltungsgrundsätze (R 19.5 LStR), sodass die Kos-
ten für den sog. äußeren Rahmen (z.B. Raummiete, Musikkapelle) mit einbezogen werden. Entlas-

41 BFH, Urt. v. 18.12.2013 – I R 71/10.
42 R 19.6 Abs. 2 LStÄR 2015.
43 R 19.6 Abs. 1 LStÄR 2015.
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tend ist, dass dabei „auf die Kosten, die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen
aufwendet“ abgestellt wird. Bisher wurde hierbei der Begriff „Gemeinkosten“ verwendet; damit
scheiden insbesondere eigene Personalaufwendungen des Arbeitgebers für die Planung oder Durch-
führung der Betriebsveranstaltung aus. Andererseits addiert sich auch der Aufwand für eine Begleit-
person hinzu, ebenso wie Geschenke bei der Veranstaltung. Auch werden Aufwendungen unabhängig
davon eingerechnet, ob diese einem Arbeitnehmer individuell zurechenbar sind oder nur über einen
rechnerischen Anteil. Hingegen bleiben steuerfreie Aufwendungen für Reisekosten außen vor und
auch eine Betriebsveranstaltung nur für einen Betriebsteil wird von dieser Regelung begünstigt
(§ 19 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Im Ergebnis hat der Gesetzgeber mit der Neuregelung die meist vorteil-
haftere Rechtsprechung des BFH vom Tisch gewischt. Ein Nachteil, der nicht in allen Fällen durch
die jetzige Freibetragsregelung kompensiert wird.

& Betriebsveranstaltungen II (LStÄR 2015): Bei der Prüfung der Freigrenze für Betriebsveranstaltun-
gen sollen zukünftig Sachgeschenke an den einzelnen Arbeitnehmer anlässlich von Betriebsver-
anstaltungen (z.B. Präsentkorb) bis 60 EUR (bisher 40 EUR) in die Gesamtkosten der Betriebsver-
anstaltungen einbezogen und bei Überschreiten der Grenze mit 25 % pauschal besteuert werden
können (R 19.5 Abs. 6 LStÄR 2015). Gleiches gilt auch für Geschenke anlässlich von Arbeitnehmer-
jubiläum, Verabschiedung, Einführung oder Geburtstagsempfang als betriebliche Veranstaltung.

& Einzelveranlagung (ZollkodexAnpG): Die ab VZ 2013 eingeführte optionale Einzelveranlagung
von Ehegatten oder Lebenspartnern (anstelle der getrennten Veranlagung) bereitet durch die Zuord-
nung der Abzugsbeträge praktische Schwierigkeiten. Ein neuer § 26a Abs. 2 EStG sollte dies mit ei-
ner typisierenden hälftigen Verteilung mit optionalem gemeinsamem Antrag zur anderweitigen Ver-
teilung vereinfachen. Dies wurde aber wieder aufgegeben! Somit bleibt es bei der Zuordnung der
Abzugsbeträge nach der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Belastung.

& Erstausbildung (ZollkodexAnpG): Problemen bei der Abgrenzung Erst- zu Zweitausbildung will
der Gesetzgeber mit einer Neudefinition der „erstmaligen Berufsausbildung“ entgegenwirken und
darin neben Mindestanforderungen (Mindestdauer 18 Monate, Qualitätsnachweis durch Abschluss-
prüfung) auch die gesetzliche Zielrichtung niederlegen. Unverändert soll es bei der Zweiteilung blei-
ben, wonach Aufwendungen für eine Erstausbildung bis zu 6.000 EUR als Sonderausgaben abziehbar
sind, hingegen für eine Zweitausbildung der unbegrenzte Abzug als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben möglich ist. Diese Änderung in § 9 Abs. 6 EStG wirkt sich auch auf § 4 Abs. 9 EStG aus;
zudem wird § 12 Nr. 5 EStG damit überflüssig

& Fifo-Methode (StÄnd-AnpG-Kroatien): Für den Handel mit Fremdwährungsbeträgen wird zur Ver-
einfachung der steuerlichen Handhabung wieder die Verwendungsreihenfolge „First-in-first-out“ für
die Ermittlung des Veräußerungsgewinns ins Gesetz aufgenommen (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG).
Die seit 2008 maßgebende Durchschnittsmethode hat sich für die Praxis als nur schwer handhabbar
erwiesen.

& Freistellungsauftrag I (StÄnd-AnpG-Kroatien): Bereits bisher haben Kreditinstitute die Möglich-
keit die Identifikationsnummer (IdNr.) des Gläubigers der Kapitalerträge beim BZSt abzufragen.
Das dazu bestehende Widerspruchsrecht wird gestrichen. Hintergrund ist, dass eine Bank für den Ab-
zug der Kirchensteuer die IdNr. bereits abfragen kann, ohne dass der Bankkunde widersprechen kann
(§ 44a Abs. 2a Satz 3 EStG).

& Freistellungsauftrag II (ZollkodexAnpG): Maßnahmen zur Vermeidung eines Steuerabzugs – Frei-
stellungsauftrag oder NV-Bescheinigungen – können noch nachgereicht werden (§ 44b Abs. 5 Satz 2
EStG). Damit wird angestrebt, die Anzahl der Steuererklärungen zu reduzieren, mit denen ausschließ-
lich einer Rückzahlung eines wegen einer verspätet eingereichten Freistellung erfolgten Steuer-
abzugs beantragt wird. Eine Korrektur und Rückzahlung der Kapitalertragsteuer wird damit ab
2015 zwingend und solange durch die Bank möglich sein, wie diese noch keine Steuerbescheinigung
ausgestellt hat. Maßnahmen zur Vermeidung eines Steuerabzugs – Freistellungsauftrag oder NV-Be-
scheinigungen – können noch nachgereicht werden (§ 44b Abs. 5 S. 2 EStG).
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& Hybride Gestaltungen (ZollkodexAnpG): Der Bundesrat hatte angeregt, dringend Maßnahmen zu
ergreifen, um eine doppelte Nichtbesteuerung von Einkünften (sog. weiße Einkünfte) oder den dop-
pelten Abzug von Betriebsausgaben (sog. double dip) durch diverse hybride Steuergestaltungen aus-
zuschließen. Einen dafür vorgesehenen § 4 Abs. 5a EStG will die Bundesregierung aber erst im Rah-
men des im Laufe des Jahres 2015 anzugehenden Aktionsplans der OECD zur Bekämpfung von
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (sog. Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) in das
Gesetzgebungsverfahren einbringen.

& Inlandsbegriff (StÄnd-AnpG-Kroatien): Die Änderung wird die Besteuerung der Offshore-Anlagen
zur Windenergiegewinnung und damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere die Er-
richtung der Anlagen, sicherstellen. Dazu wird für den erweiterten Inlandsbegriff der Begriff „Fest-
landsockel“ durch „Ausschließliche Wirtschaftszone“ ersetzt (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EStG). Diese Ände-
rung gilt auch für das GewStG und KStG.

& Investitionszuschuss Wagniskapital (ZollkodexAnpG): Seit 2013 wird zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Beteiligungskapital ein sog. INVEST-Zuschuss für Wagniskapital gezahlt. Da-
für wird rückwirkend eine Steuerbefreiung geschaffen (§ 3 Nr. 71 EStG).

& Kapitaleinkünfte (StÄnd-AnpG-Kroatien): Der Erwerb von „gebrauchten“ Lebensversicherungen
dient nicht der Absicherung des versicherten Risikos. Vielmehr zielen entsprechende Anlagemodelle,
die mehrere Lebensversicherungen in einem Pool zusammenfassen, auf den Erwerb einer Forderung
auf Auszahlung der Versicherungssumme zu einem unbestimmten Fälligkeitszeitpunkt. Der Gesetz-
geber will diesen sog. Zweitmarkt nicht durch eine fortbestehende Steuerfreiheit unterstützen, viel-
mehr sind die Erträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern. Gleiches gilt für sog. „dread
disease“ Versicherungen. Nur der Erwerb von Versicherungsansprüchen durch die versicherte Person
von einem Dritten wird ausgenommen, z.B. bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (§ 20 Abs. 1
Nr. 6 Satz 6 bis 8 EStG). Und auf Initiative des Bundesrats werden auch Übertragungen von Lebens-
versicherungen aus familien- und erbrechtlichen Gründen von der Steuerpflicht ausgenommen blei-
ben. Die Steuerpflicht der bis 12.12.2006 entstandenen einbringungsgeborenen Anteile war bisher
durch § 52 Abs. 37a Satz 6 ff. EStG gesichert. Dies ist nun in § 20 Abs. 1 Nur. 10b Satz 6 EStG ge-
regelt. Um Gestaltungen zum sog. „Dividendenstripping“ steuerlich sicher zu erfassen, wird die Ver-
äußerung des Dividendenanspruchs künftig keine Sperrwirkung für die Besteuerung der Dividenden
mehr entfalten. Zugleich wird aber auch eine doppelte Besteuerung ausgeschlossen (§ 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2a Satz 2 EStG).

& Kapitalertragsteuer (StÄnd-AnpG-Kroatien): Eine rückwirkende Änderung beruht auf dem Beitritt
Kroatiens zur EU und der damit notwendigen Umsetzung der RL 2013/13/EU in nationales Recht und
betrifft § 43b Abs. 2 Satz 1 EStG. Darin wird die sog. Mutter-Tochter-Richtlinie auf den beigetrete-
nen Staat Kroatien erweitert. Somit bleibt eine nach dem 30.6.2013 erfolgte Gewinnausschüttung ei-
ner inländischen Tochtergesellschaft an ihre kroatische Muttergesellschaft vom Kapitalertragsteuer-
abzug befreit.

& Kapitalertragsteuerabzug (ZollkodexAnpG): Ein Gestaltungsmodell ist Ursache für die Änderung
durch § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3c EStG. Aktienbestände können von der Dividendenauszahlung über
die Wertpapiersammelbank ausgeschlossen werden – sog. abgesetzte Bestände. In diesen Fällen
wird künftig der Schuldner der Kapitalerträge als auszahlende Stelle zum Steuerabzug verpflichtet.
Eine Umgehung des Steuerabzugs vor allem bei einer Separierung von Beteiligungen i.S.d. § 43b
EStG wird dadurch ausgeschlossen.

& Kapitalertragsteuererstattung (StÄnd-AnpG-Kroatien): Nach § 45 Satz 2 EStG kann der Erwerber
eines verbrieften Dividendenanspruchs die Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer beantra-
gen, sofern bereits für die Veräußerung des Dividendenanspruchs Kapitalertragsteuer einbehalten
wurde. Diese Sonderregelung ist auf unverbriefte Dividendenansprüche ausgedehnt worden.

& Kinderfreibeträge bzw. Kindergeld I (StÄnd-AnpG-Kroatien): Ein seit 2014 neuer Freiwilligen-
dienst nach dem EU-Programm „Erasmus+“ wird in § 32 Abs. 4 Nr. 2d EStG und § 2 BKKG auf-
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genommen. Damit besteht für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ein solches Pro-
gramm durchlaufen, ein Anspruch auf Kinderfreibetrag bzw. Kindergeld.

& Kinderfreibeträge bzw. Kindergeld II (ZollkodexAnpG): Eine steuerliche Berücksichtigung von
Kindern ist auch während max. 4-monatigen Zwangspausen zwischen zwei Ausbildungsabschnitten
möglich. Dies soll erweitert werden auf die Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes (§ 32 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2b EStG). Die Zeit des freiwilligen Wehrdienstes selbst ist aber weiterhin nicht zu berück-
sichtigen. Diese Regelung wird analog in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2b BUKGG übernommen und damit
für auch für den Bezug von Kindergeld gelten.

& Land- und Forstwirtschaft (ZollkodexAnpG, Rdn 177 ff.): Die für Klein- und Nebenerwerbs-
betriebe mögliche pauschale Gewinnermittlung in § 13a EStG wird an die wirtschaftliche Entwick-
lung angepasst und zielgenauer gefasst. Dazu erfolgt eine Beschränkung der Pauschalierung, die
künftig nur bis 50 Hektar bzw. nur für kleinere Sondernutzungen noch möglich sein wird. Einheitliche
Grundbeträge für die landwirtschaftliche Fläche und einheitliche Zuschläge ab der 25. Vieheinheit
werden die Berechnung vereinfachen. Im Bereich Forstwirtschaft müssen die Betriebseinnahmen
konkret erfasst werden, jedoch können Betriebsausgabenpauschalen abgezogen werden. Für Sonder-
nutzungen sind Durchschnittssatzgewinne vorgesehen. Außergewöhnliche Ereignisse, wie z.B. der
Verkauf von Anlagevermögen ab 15.000 EUR oder Entschädigungen, sind zusätzlich zu erfassen.
Für dem Grunde nach gewerbliche Tätigkeiten gibt es einen Gewinnansatz mit 40 % der Einnahmen.
Die Änderungen gelten erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 30.12.2015 enden.

& Lohnsteuerabzug (StÄnd-AnpG-Kroatien): Der vorgesehene individuelle Zusatzbeitrag zur Kran-
kenkasse anstelle des bisherigen Beitragssatzanteils von 0,9 % für den Arbeitnehmer macht für die
Vorsorgepauschale eine Änderung erforderlich. Ein Verweis auf einen durchschnittlichen Zusatzbei-
tragssatz nach § 242 SGB V stellt sicher, dass auch ab 2015 die Krankenversicherungsbeiträge bereits
beim Lohnsteuerabzug möglichst zutreffend berücksichtigt werden (§ 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3b und
Abs. 6 Satz 2 EStG). Ferner wird die Tarifermäßigung nach § 34 EStG für Entschädigungen und Ver-
gütungen für mehrjährige Tätigkeiten künftig bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt
(§ 39b Abs. 3 Satz 6 EStG).

& Lohnsteueranmeldung StÄnd-AnpG-Kroatien): Die Grenzwerte für die Abgabe einer jährlichen
Anmeldung der Lohnsteuer werden ab 2015 von 1.000 EUR auf 1.080 EUR angehoben (§ 41a Abs. 2
Satz 2 EStG). Auch wenn zunächst sogar von einer Anhebung auf 1.200 EUR die Rede war, so wer-
den von dieser Erhöhung dennoch alle Arbeitgeber einer geringfügig beschäftigten Arbeitskraft pro-
fitieren, für welche bei einem Monatsentgelt mit 450 EUR im Jahr 1.080 EUR Lohnsteuer anzumel-
den sind.

& Lohnsteuerbescheinigung (StÄnd-AnpG-Kroatien): Bisher war eine Änderung des Lohnsteuer-
abzugs nach Ablauf des Kalenderjahrs ausgeschlossen. Dem hat der BFH44 widersprochen. Der Bun-
destag sah deshalb vor, dass der Lohnsteuereinbehalt auch nach Erstellung der Lohnsteuerbescheini-
gung für den Arbeitnehmer geändert werden könnte. Auf Anregung des Bundesrats wird eine
Änderung auf die Fälle begrenzt, in denen sich der Arbeitnehmer ohne vertraglichen Anspruch und
gegen den Willen des Arbeitgebers Beträge verschafft hat (z.B. Unterschlagung). Es ist dann eine be-
richtigte Lohnsteuerbescheinigung an den Arbeitnehmer und das Finanzamt zu übermitteln (§ 41c
Abs. 3 EStG).

& Reisekosten (StÄnd-AnpG-Kroatien): Im Bereich der Reisekosten gibt es mehrere Änderungen, die
allesamt als redaktionelle Änderungen gewertet werden, um die §§ 3, 8, 9, 10, 37b, 40, 41b EStG an
die erfolgte Reisekostenreform anzupassen, z.B. zur ersten Arbeitsstätte. Jedoch kommt es auch zu
inhaltlichen Änderungen, wenn z.B. in § 8 Abs. 2 EStG eine Erweiterung um eine doppelte Haus-
haltsführung aufgenommen oder ein „dauerhaft“ in den Gesetzestext zu § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG einge-
fügt wird.

44 BFH, Urt. v. 13.11.2012 – VI R 38/11, BStBl 2013 II S. 929.
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& Solvabilitätszahlungen (ZollkodexAnpG): Ein Steuersparmodell im Zusammenhang mit der Lohn-
steuerfreiheit von Finanzierungsleistungen zur Altersvorsorge von Arbeitnehmern wurde beseitigt
(§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EStG). Hierbei entnimmt das Trägerunternehmen aus der mit unver-
steuerten Zahlungen gebildeten Solvabilitätsspanne Mittel zur Finanzierung der zuvor herabgesetz-
ten Arbeitgeberbeiträge zur Altersvorsorge eines Arbeitnehmers. Dies ermöglicht an sich lohnsteuer-
pflichtige Arbeitgeberbeiträge zur Alterssicherung der Arbeitnehmer durch unversteuerte Mittel der
Solvabilitätsspanne zu ersetzen. Die danach erforderliche Wiederauffüllung der Solvabilitätsspanne
würde nicht besteuert. Um dies zu verhindern, wird nur noch auf die zur Sicherung der Versorgungs-
zusage vorgeschriebene erstmalige Bildung oder Erhöhung der Solvabilitätsspanne abgestellt.

& Sonderausgaben (ZollkodexAnpG): Die Regeln in § 10 EStG zu den als Sonderausgaben abzugs-
fähigen Aufwendungen wurden neu strukturiert, ohne dass es zu inhaltlichen Änderungen kam.
Zum neuen Tatbestand „Ausgleichszahlungen zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs“ siehe
unter Versorgungsausgleich. Die erfolgte Straffung zu den Sonderausgaben wurde auch in § 1a
EStG nachvollzogen.

& Steuerfreie Arbeitgeberleistungen (ZollkodexAnpG): Um Familie und Beruf besser vereinbaren zu
können, werden weitere Leistungen des Arbeitgebers steuerfrei gestellt. Darunter fallen zum einen
Serviceleistungen, die den beruflichen Wiedereinstieg oder die Betreuung von pflegebedürftigen An-
gehörigen erleichtern. Dies sind Dienstleistungen durch Fremdfirmen im Auftrag des Arbeitgebers,
z.B. Beratung, Vermittlung oder konkrete Betreuungskosten, deren Kosten vom Arbeitgeber zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn getragen werden. Derartige Leistungen sind zu 2/3,
höchstens 4.000 EUR je Kind und Jahr steuerfrei (§ 3 Nr. 33 EStG). Zum anderen werden Leistungen
zur sog. „Kindernotbetreuung“ steuerfrei gestellt. Hierzu gehören aus zwingenden und beruflich ver-
anlassten Gründen entstandene Aufwendungen für die kurzfristige Betreuung pflegebedürftiger An-
gehöriger. Es müssen damit zusätzliche, außergewöhnliche Aufwendungen sein, etwa anlässlich ei-
ner Fortbildungsmaßnahme oder bei Krankheit. Hierfür bleibt ein jährlicher Betrag mit 600 EUR
steuerfrei (§ 3 Nr. 34a EStG).

& Teilabzugsverbot (ZollkodexAnpG): Das Teilabzugsverbot in § 3c Abs. 2 EStG wird erweitert auf
Wertminderungen aus Gesellschafterdarlehen und auf alle Aufwendungen für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern an eine Kapitalgesellschaft. Betroffen sind Steuerpflichtige, die zu mehr als 25 %
unmittelbar oder mittelbar an einer Körperschaft beteiligt sind oder waren. In der Praxis ist dies ins-
besondere für die Fälle der Betriebsaufspaltung relevant. Betroffen sind Darlehen bzw. Wirtschafts-
güter, die zu nicht fremdüblichen Konditionen gewährt bzw. überlassen werden. Damit wird der Recht-
sprechung des BFH45 entgegengewirkt. Die vorteilhafte Rechtsprechung ist damit für Wirtschaftsjahre,
die nach dem 31.12.2014 beginnen, gegenstandslos. Auch die Auffassung der FinVerw.46 ist somit
überholt. Darin war u.a. geregelt, dass für sog. substanzmindernde Aufwendungen (AfA, Erhaltungs-
aufwendungen) und auch für Substanzverluste (Teilwertabschreibung, Forderungsverzicht) das Teil-
abzugsverbot nicht greift. Ab 2015 sind auch derartige Aufwendungen nur noch zu 60 % abziehbar.

& Unterhaltsleistungen (StÄnd-AnpG-Kroatien): Um Fehler und Missbrauch im Zusammenhang mit
dem Abzug bzw. der korrespondierenden Steuerpflicht von Unterhaltsleistungen zu vermeiden, ist
künftig ein Abzug nur noch möglich, wenn die Identifikationsnummer i.S.d. § 139b AO der unterhal-
tenen Person erklärt wird. Verweigert der Empfänger die Mitteilung seiner IdNr. kann der Zahlende
diese beim Finanzamt erfragen (§ 33a Abs. 1 Satz 9 bis 11 EStG). Zudem werden seit VZ 2012 die
eigenen Einkünfte und Bezüge eines in Ausbildung befindlichen Kindes nicht mehr auf den abzugs-
fähigen Freibetrag für den Sonderbedarf angerechnet. Nur konsequent ist es, dass die Einkünfte und
Bezüge nun auch bei zeitanteiliger Ermäßigung bzw. Anrechnung von Ausbildungshilfen gestrichen
wurden (§ 33a Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG).

45 BFH, Urteile v. 18.4.2012 – X R 5/10 bzw. – X R 7/10.
46 BMF, Schreiben v. 23.10.2013, BStBl 2013 I S. 1269.
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& Versorgungsausgleich (ZollkodexAnpG): Das für Zahlungen, die im Rahmen einer Ehescheidung
oder Auflösung einer Lebenspartnerschaft an den Ausgleichsberechtigten erfolgen und eine Gegen-
leistung für dessen Verzicht auf den Versorgungsausgleich darstellen – Leistungen zur Vermeidung
des Versorgungsausgleichs – gab es bisher keine gesetzliche Regelung. Nun wurde ein Sonderaus-
gabenabzug ins Gesetz aufgenommen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1b EStG) und damit eine Gleichstellung
mit Leistungen im Rahmen eines Versorgungsvergleichs (interne oder externe Teilung bzw. schuld-
rechtlicher Ausgleich) geschaffen. Korrespondierend dazu sind diese Leistungen beim Empfänger zu
versteuern (§ 22 Nr. 1c EStG).

& Wegzugsbesteuerung (StÄnd-AnpG-Kroatien): Auf Initiative der Bundesländer werden zudem
Steuergestaltungen durch einen Wegzug ins Ausland unterbunden. Konkret geht es um ein Modell,
bei dem vor einem Wegzug Privatvermögen in das Betriebsvermögen einer Personengesellschaft ein-
gebracht wird und später dann die Rechtsform mehrfach gewechselt wird und letztlich ein Steuer-
zugriff entfällt. Deshalb werden nach dem 31.12.2013 erfolgte Umwandlungen von Unternehmen
bei im Ausland ansässigen Anteilseignern nur noch mit Aufdeckung und Besteuerung der stillen Re-
serven zugelassen (§ 50i EStG).

& Zuschläge für Kindererziehungszeiten (ZollkodexAnpG): Die zu Versorgungsbezügen gewährten
Zuschläge sind bisher nach § 3 Nr. 67 EStG steuerfrei; Zuschläge zur gesetzlichen Rente werden hin-
gegen besteuert. Das könnte verfassungsrechtlich unzulässig sein, weshalb diese Steuerfreiheit abge-
schafft wurde. Das wird jedoch nicht für bereits gezahlte Zuschläge gelten, sondern nur Zuschläge für
nach dem 31.12.2014 geborene Kinder oder danach begonnene Pflegezeiten betreffen.

10. Gesetzes�nderungen ab 2016

46 Der Gesetzgeber hat wichtige Neuregelungen verschiedet. Diese stammen aus dem Steueränderungs-
gesetz 2015, dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes
und des Kinderzuschlags und aus einigen weiteren Änderungsgesetzen.

47 1. Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und Kindergeld

Durch das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des
Kinderzuschlags v. 17.7.2015 wird der Grundfreibetrag in 2016 von 8.472 EUR um 180 EUR auf
8.652 EUR erhöht. Ferner wird der Einkommenssteuertarif um 1,48 % verschoben. Mit dieser Verschie-
bung der Steuersätze des progressiven Einkommenssteuertarifs wird der sog. kalten Progression ent-
gegengewirkt.

Die folgenden Freibeträge bzw. zu zahlenden Beträge werden an die gestiegenen Lebenshaltungskosten
angepasst:

& Kinderfreibetrag (je Elternteil): von 2.256 EUR um 48 EUR auf 2.304 EUR.
& Kindergeld: Erhöhung um 2 EUR auf 190 EUR für das 1. und 2. Kind, 196 EUR für das 3. Kind bzw.

221 EUR ab dem 4. Kind.
& Auch eine Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende auf 1.908 EUR, sowie um zu-

sätzliche 240 EUR je weiteres Kind wurde beschlossen.

48 2. Steueränderungsgesetz 2015

Das Gesetz beruht überwiegend auf gesetzgeberischen Initiativen aus den Bundesländern, welche in den
beiden großen Steueränderungspaketen in 2014 nicht untergebracht werden konnten. Dass diese „Restan-
ten“ zeitnah in 2015 in ein Gesetzgebungsverfahren einfließen sollen, wurde dem Bundesrat durch die Bun-
desregierung am 19.12.2014 in einer Protokollerklärung zum ZollkodexAnpG zugesichert – daher der ur-
sprüngliche Name des Gesetzesentwurfs. Die größte Praxisrelevanz haben folgende Änderungen ab 2016:

& Abschaffung der Funktionsbenennung für den Investitionsabzugsbetrag,
& Bindungswirkung der Verwaltungsanweisungen zum Kapitalertragsteuerabzug für Banken,
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& kein Teileinkünfteverfahren bzw. keine Steuerbefreiung nach § 8b KStG mehr für Gewinnanteile
aus Unterstützungskassen,

& Leistungen an und von Unterstützungskassen werden gesetzlich steuerneutral gestellt mit einer
Übergangslösung für versteuerte Vorjahre mit einem Feststellungsverfahren für den positiven Zu-
wendungsbetrag,

& Erweiterung der Konzernklausel auf an der Spitze eines Konzerns stehende Personen und auf Per-
sonenhandelsgesellschaften,

& Beschränkungen bei Einbringungen für zusätzliche Gegenleistungen auf 25 % des Buchwerts des
eingebrachten Betriebsvermögens bzw. 500.000 EUR (§§ 20, 21 und 24 UmwStG); dies bereits rück-
wirkend auf den 31.12.2014, bei mittelbarer Änderung im Gesellschafterbestands wird für die
Grunderwerbsteuer zwischen transparenten Personen- und nicht transparenten Kapitalgesellschaften
unterschieden,

& Beteiligtenfähigkeit für alle Gesamtschuldner bei der Schenkungsteuer und ein gesondertes und ein-
heitliches Feststellungsverfahren,

& Modifizierung und Vereinfachung im Bereich des Sachwertverfahrens zur Bewertung von Grund-
besitz.

Im Gesetzgebungsverfahren kamen – auch auf Initiative der Bundesländer – weitere 24 Änderungen hin-
zu. Die wichtigsten sind:

& Anpassung der § 6b-Rücklage an die Rechtsprechung des EuGHs,
& Unterhaltsleistungen können nur mit Angabe der ID-Nummer des Unterhaltsempfängers als Son-

derausgaben abgezogen werden,
& Einheitlicher Zeitpunkt der Entstehung der Umsatzsteuer bei deren unrichtigem Ausweis bei Aus-

gabe der Rechnung,
& „Klarstellung“ zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen,
& Weitgehende Neuregelung der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen

Rechts mit umfangreicher Übergangsregelung,
& Anpassung der Ersatzbemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer an die Rechtsprechung

des BVerfG.

493. Lohnsteuerermäßigungsverfahren

Mit dem Beginn des Lohnsteuerermäßigungsverfahrens 2016 erfolgte der Startschuss für die zweijährige
Gültigkeit von Freibeträgen.47 Erhöht sich der eintragungsfähige Freibetrag innerhalb des Zweijahres-
zeitraums, kann der Arbeitnehmer bei seinem zuständigen Wohnsitzfinanzamt einen Antrag auf Anpas-
sung der Freibeträge stellen. Ändern sich die steuerlichen Verhältnisse so, dass geringere Freibeträge gel-
ten, ist der Steuerzahler verpflichtet, dies seinem Wohnsitzfinanzamt mitzuteilen. Dieses verringert die
Freibeträge in der ELStAM-Datenbank entsprechend.

504. Rentenbesteuerung und Vorsorgeaufwendungen

Der steuerpflichtige Rentenanteil steigt 2016 von 70 auf 72 Prozent. Somit bleiben nur noch 28 Prozent
der ersten vollen Bruttojahresrente steuerfrei. Dieser Anteil gilt für im Jahr 2016 neu hinzukommende
Rentnerjahrgänge. Bei Bestandsrenten bleibt der festgesetzte steuerfreie Rentenanteil bestehen.

Vorsorgeaufwendungen für das Alter können wie folgt abgesetzt werden: Der Höchstbetrag für den Son-
derausgabenabzug steigt von 22.172 auf 22.767 EUR. Maximal 82 Prozent können in 2016 abgezogen
werden (= 18.669 EUR).

47 BMF-Schreiben v. 21.5.2015, BStBl 2015 I S. 488.
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51 5. Freistellungsaufträge

Bereits mit dem JStG 2010 hat der Gesetzgeber festgelegt, dass ab 1.1.2011 auf allen Freistellungsaufträ-
gen die jeweilige Steuer-Identifikationsnummer (kurz: Steuer-ID) einzutragen ist. Die Banken haben seit-
her ihre Vordrucke geändert und nur noch Freistellungsaufträge mit Angabe der Steuer-ID akzeptiert.

Für bereits zuvor erteilte Freistellungsaufträge, die seit 2011 auch nicht mehr geändert worden sind, gab es
eine Übergangsregelung. Diese Freistellungsaufträge blieben zunächst weiter wirksam, auch wenn sie
keine Steuer-ID enthielten. Doch diese Übergangsregelung wird zum 31.12.2015 auslaufen.

52 6. Bilanzierung

Mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) v. 17.7.2015, das im Juli 2015 in Kraft getreten ist,
hat der Gesetzgeber das HGB wenige Jahre nach dem Bilanzrechtmodernisierungsgesetz (BilMoG) auf-
grund europäischer Vorgaben erneut an vielen Stellen reformiert. Die neuen Bilanzierungsregeln gelten
grundsätzlich erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 beginnen. Ausnahme: Die die erhöh-
ten Schwellenwerte für die Einstufung der Größenklasse können bereits für nach dem 31.12.13 begin-
nende Geschäftsjahre angewendet werden. In diesem Fall ist auch eine Änderung bei den Umsatzerlösen
zu beachten, die Auswirkung auf die Größenklasse haben kann.

53 7. Bürokratieabbau

Die Bürokratie wird durch die Anhebung der Umsatz- bzw. Gewinngrenzen für die Buchführungspflicht
nach HBG und nach AO auf 600.000 EUR bzw. 60.000 EUR eingedämmt (Bürokratieentlastungsgesetz
v. 28.7.2015). Dies gilt erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 beginnen.

Ferner gibt es Optimierungen beim Faktorverfahren (§ 39f EStG), eine Erhöhung des Tageslohns auf
68 EUR für die LSt-Pauschalierung kurzfristig Beschäftigter (gilt bereits rückwirkend ab 1.1.2015) und
den Wegfall der jährlichen Mitteilung zum Kirchensteuereinbehalt.

Für Existenzgründer wird in einigen Statistikgesetzen die Jahresumsatzschwelle ab 2016 jeweils von
500.000 EUR auf 800.000 EUR erhöht und damit die Meldepflicht erst für größere Betriebe beginnen.

54 8. Kfz-Steuer

Die Verlängerung des Förderungszeitraumes für reine Elektrofahrzeuge von 10 Jahren durch das Ver-
kehrStÄndG v. 5.12.2012 läuft zum Jahresende aus. Ab 1.1.2016 gilt die Steuerbefreiung nur noch für
5 Jahre.

55 9. Automatischer Datenaustausch

Auf den zunehmenden internationalen Verkehr von Personen, Kapital, Waren und Dienstleistungen wird
mit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden der Staaten des Europarats und der
OECD-Staaten reagiert. Dazu wird insbesondere die Amtshilfe bei der ordnungsgemäßen Ermittlung der
Steuerpflicht ausgebaut und die Steuerhinterziehung bzw. Steuervermeidung bekämpft. Konkret sind ne-
ben dem Austausch von Informationen (auf Ersuchen, spontan oder automatisch), gleichzeitige Steuer-
prüfungen in mehreren Staaten, die Teilnahme an Steuerprüfungen im Ausland, eine Amtshilfe bei
der Beitreibung und bei Sicherungsmaßnahmen sowie die Zustellung von Schriftstücken im Aus-
land vorgesehen. Betroffen sind alle Steuerarten und Nebenleistungen, doch auch die Pflichtbeiträge
zur Sozialversicherung.

11. Erbschaftsteuerreform 2016

56 Nachdem das BVerfG48 die bisherigen Regelungen zur Erbschaftssteuer in Hinblick auf die unterschied-
liche Behandlung von Betriebsvermögen und anderen Vermögensgegenständen beanstandet hatte, hat der
Bundestag ein Erbschaftssteuerreformgesetz beschlossen. Der Bundesrat hat den Vermittlungsausschuss
angerufen, der am 8.9.2016 hierzu tagt.

48 BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12.
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Die Eckpunkte der Regelungen sehen wie folgt aus:

& Unternehmensübergang: Ein steuerfreier Übergang von Unternehmen an die nächste Generation
bleibt möglich. Dazu müssen die Erben wie bisher nachweisen, dass sie den Betrieb und die Arbeits-
plätze erhalten. Um die Steuer vollständig erlassen zu bekommen, muss das Unternehmen sieben
Jahre nach Erbschaft fortbestehen.

& Großvermögen: Im bisherigen Erbschaftsrecht war die Höhe des Betriebsvermögens nicht von Be-
deutung. Nun gibt es ab Betriebsvermögen von 26 Millionen EUR je Erbfall eine Bedürfnisprüfung.
Der Erbe muss nachweisen, dass ihn die Zahlung der Erbschaftsteuer überfordern würde. Lässt sich
der Erbe auf die Prüfung ein, muss er sein Privatvermögen offenlegen. Alternativ kann er einen
Abschlag von der Steuerverschonung hinnehmen: 1 % für je 750.000 EUR Betriebsvermögen
über 26 Millionen EUR. Bei dieser Variante könnten Betriebe mit einem Betriebsvermögen von
90 Millionen EUR nicht mehr von der Erbschaftsteuer verschont werden.

& Stundung: Wird die Steuer aus dem Privatvermögen gezahlt, kann sie zehn Jahre lang zinslos gestun-
det werden.

& Abschmelzmodell: Soll Privatvermögen privat bleiben, greift ein Abschlag: Mit wachsendem Unter-
nehmensvermögen muss ein größerer Teil des Betriebsvermögens versteuert werden.

& Familienunternehmen: Für Familienunternehmen mit Kapitalbindung beziehungsweise Ver-
fügungsbeschränkung ist ein Steuerabschlag auf den Firmenwert geplant. Der darf maximal 30 Pro-
zent betragen.

& Kleinbetriebe: Betriebe mit bis zu fünf Mitarbeitern werden von der Nachweispflicht des Arbeits-
platzerhalts ausgenommen. Bislang galt das für Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern.

& Verwaltungsvermögen: Zehn Prozent des Verwaltungsvermögens bleiben pauschal steuerfrei. Be-
günstigt werden betriebliche Altersvorsorge oder verpachtete Grundstücke sowie Firmenbeteiligun-
gen außerhalb der EU.

& Investitionsklausel: Mittel aus einem Erbe, die nach dem Willen des Erblassers innerhalb von zwei
Jahren nach dessen Tod für Investitionen getätigt werden, werden begünstigt.

& Steuertricks: Wenn das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen 90 Prozent des Betriebsvermögens
überschreitet, wird die Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlossen.

& Unternehmenswert: Für das vereinfachte Ertragswertverfahren gibt es eine neue Berechnung. Das
jetzige Verfahren führt angesichts der Niedrigzinsen zu unrealistisch hohen Firmenwerten.

12. Steuerentlastung 2017/2018

57& Anhebung des Grundfreibetrags von 8.652 EUR um 168 EUR auf 8.820 EUR (2017) und um weitere
180 EUR auf 9.000 EUR (2018).

& Anhebung des Kinderfreibetrags von 4.608 EUR um 108 EUR auf 4.716 EUR (2017) und um weitere
72 EUR auf 4.788 EUR (2018).

& Anhebung des monatlichen Kindergeldes um jeweils 2 EUR in den Jahren 2017 und 2018;
– für das 1.und 2. Kind von jetzt 190 EUR auf 192 EUR (2017) und 194 EUR (2018);
– für das 3. Kind von jetzt 196 EUR auf 198 EUR (2017) und 200 EUR (2018);
– für das 4. und jedes weitere Kind von jetzt 221 EUR auf 223 EUR (2017) und 225 EUR (2018).

& Anhebung des Kindergeldes nach Bundeskindergeldgesetz entsprechend der Anhebung des einkom-
mensteuerlichen Kindergeldes.

& Anhebung des Kinderzuschlags zum 1.1.2017 um monatlich 10 EUR von 160 EUR auf 170 EUR je
Kind

& Anhebung des Unterhaltshöchstbetrags (§ 33a EStG) entsprechend der Anhebung des Grundfrei-
betrags von jetzt 8.652 EUR um 168 EUR auf 8.820 EUR (2017) und um weitere 180 EUR auf
9.000 EUR (2018).
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& Ausgleich der „kalten Progression durch Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte in 2017 um die ge-
schätzte Inflationsrate des Jahres 2016 (0,73 %) und in 2018 um die geschätzte Inflationsrate des Jah-
res 2017 (1,65 %) nach rechts. Nach der in Kürze erwarteten Vorlage des 2. Steuerprogressions-
berichts wird hier ggf. noch eine Anpassung erfolgen.

58 Steuerentlastungen 2017/2018 zur Körperschaftssteuer
& Anpassung der Körperschaftsteuerbefreiungen für Entschädigungseinrichtungen i.S.d. Einlagensi-

cherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes und für institutsbezogene Sicherungseinrichtungen
an die Rechtsänderungen des DGSD-Umsetzungsgesetzes (§ 5 Abs. 1 Nr. 16 KStG)

& Ausdehnung der Konzernklausel (§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG)
& Regelung zur Abzinsung von Schwankungs- und Großrisikenrückstellungen in der Steuerbilanz (§ 20

KStG)
& Verlängerung der bis Ende 2015 befristeten Übergangsregelung zur Auflösung von Rückstellungen

für Beitragsrückerstattungen bei Lebensversicherungsunternehmen (§ 21 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 KStG)

59 Steuerentlastungen 2017/2018 zur Umwandlung

Anhebung des absoluten Freibetrags und Begrenzung bei hohen sonstigen Gegenleistungen in Einbrin-
gungsfällen nach den §§ 20, 21, 24 UmwStG.

60 & Steuerentlastungen 2017/2018 zur Umsatzsteuer:
& Klarstellung zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer in Fällen des § 14c Abs. 1 UStG (§ 13 Abs. 1

Nr. 3 UStG)
& Klarstellung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen (§ 13b Abs. 2

Nr. 4 Satz 1 UStG)
& gesetzliche Regelung der Ausnahme von Leistungen an den nichtunternehmerischen Bereich von ju-

ristischen Personen des öffentlichen Rechts bei der Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers (§ 13b Abs. 5 Satz 6, 7 UStG)

61 & Steuerentlastungen 2017/2018 zur Erbschaftsteuer:
– Erbschaftsteuer

& Steuerbefreiung für Zuwendungen an im Ausland ansässige „gemeinnützige Körperschaften“ (§ 13
Abs. 1 Nr. 16 und § 37 Abs. 9 – neu – ErbStG).

& Ergänzung der Anzeigepflicht des Erwerbs von Todes wegen (§ 30 Abs. 4 Nr. 1 und § 37 Abs. 9
ErbStG)

62 & Steuerentlastungen 2017/2018 zur Grunderwerbsteuer:

Anpassung der Ersatzbemessungsgrundlage für Zwecke der Grunderwerbsteuer an die Rspr. des Bundes-
verfassungsgerichts (§ 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie § 23 Abs. 14 GrEStG).

63 & Steuerentlastungen 2017/2018 zum Bewertungsrecht

Verschiedene Maßnahmen im Bewertungsrecht, u.a. Anpassung des Sachwertverfahrens an die Sach-
wertrichtlinie (§ 190 BewG, § 205 Abs. 7, Anlage 22 zu § 185 Abs. 3 Satz 3, § 190 Abs. 4 Satz 2 BewG,
§ 205 Abs. 10 BewG, Anlage 22, 24 und 25 BewG).

64 & Steuerentlastungen 2017/2018 zum Verfahrensrecht

Redaktionelle Änderung der zur Unterscheidungsnummer der Wirtschafts-Identifikationsnummer abzu-
speichernden Daten (§ 139c Abs. 5a AO).

13. G�terrechtsverordnungen, EuG�VO/EuPartVO|

65 & Der Rat der Europäischen Union hat am 24.6.2016 zwei Güterrechtsverordnungen beschlossen. Die
Europäischen Güterrechtsverordnungen VO (EU) 2016/1103 und die VO (EU) 2016/1104 sind am
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28.7.2016 in Kraft getreten. Geltungsbeginn für die wichtigsten Regelungen ist der 29.1.2019 (jeweils
Art. 70). Die Regelungen gelten für die Güterstände von Ehepaaren oder eingetragenen Partnern mit
grenzüberschreitendem Hintergrund (d.h. für Paare, die unterschiedliche EU-Staatsbürgerschaften
haben und/oder Güter in einem anderen EU-Mitgliedstaat besitzen). Die insg. 18 Mitgliedstaaten Bel-
gien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroa-
tien, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Finnland, Zypern
und Schweden, die sich im Weg der verstärkten Zusammenarbeit für diese weitere Harmonisierung
des Familienrechts entschieden haben, haben 30 Monate Zeit, um für die Durchführung der beiden
Güterrechtsverordnungen in ihrem Recht zu sorgen. Übereinkommen mit Drittstaaten werden von
dem Inkrafttreten der EuGüVO nicht berührt.

& Die EuGüVO findet nur für Ehepartner Anwendung, die nach diesem Zeitpunkt geheiratet bzw. eine
Güterrechtswahl getroffen haben. Bis dahin gelten in Deutschland weiterhin die Art. 14 und 15
EGBGB, wobei jedoch der sachliche Anwendungsbereich des Güterstatuts des Art. 15 EGBGB we-
sentlich enger gefasst ist als der der EuGüVO. Diese erfasst nämlich alle ehebedingten vermögens-
rechtlichen Verhältnisse. Weil der Anwendungsbereich der EuGüVO Vorfragen außen vorlässt, be-
inhaltet das unionale IPR künftig eine selbstständige Vorfragenanknüpfung.

& Art. 22 Abs. 1 EuGüVO enthält für die Ehepartner eine Rechtswahl. Das anwendbare Güterrecht ist
nach Art. 26 Abs. 1 EuGüVO dann anzuwenden, wenn die Ehepartner keine güterrechtliche Wahl
vereinbart haben. Den Ehepartnern bleibt aber vorbehalten, durch eine andere Rechtswahl das Güter-
recht später rückwirkend abzuändern.

& Abweichungen der EuPartVO zur EuGüVO ergeben sich i.R.d. objektiven Anknüpfung. Gem.
Art. 26 Abs. 1 EuPartVO kommt das Recht des Staates zur Anwendung, in welchem die Partnerschaft
begründet bzw. registriert worden ist. Nach Art. 22 Abs. 1 EuPartVO ist eine Rechtswahl möglich.

14. Lebenspartnerschaften ab 1.10.2017

66& Nach dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts
fallen Lebenspartner und Lebenspartnerschaften ab dem 1.10.2017 unter den Begriff „Ehe“.

15. Steuerrechts�nderungen 2018

67& Am 2.6.2017 hat der Bundesrat dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz sowie dem Lizenzschran-
kengesetz zugestimmt. Beide Gesetze sind damit faktisch zu „Jahressteuergesetzen“ geworden.

68& Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (StUmgBG) sollen Steuerumgehungen durch die Nutzung von meist im Ausland angesiedel-
ten Domizilgesellschaften erschwert werden. Hierzu sind vor allem durch Änderungen der Abgaben-
ordnung die Möglichkeiten der Finanzbehörden verbessert worden, an Informationen zu gelangen,
welche inländischen Steuerpflichtigen „beherrschende“ Geschäftsbeziehungen zu Vermögensmassen,
Körperschaften, Personengesellschaften oder -vereinigungen unterhalten, deren Sitz oder Geschäftslei-
tung sich nicht in der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation befinden.

69& Neben der bereits bestehenden Anzeigepflicht von qualifizierten Beteiligungen an ausländischen Ge-
sellschaften gem. § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO haben steuerpflichtige darüber hinaus gem. § 138
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten anzuzeigen und zwar unabhängig davon,
ob sie an dem Unternehmen formal beteiligt sind oder nicht. Für den Fall einer Verletzung dieser Mit-
teilungspflicht ist der Anlauf der steuerlichen Festsetzungsfrist und damit der Eintritt der Festset-
zungsverjährung gehemmt. Zugleich kann die Pflichtverletzung mit einem Bußgeld von bis zu
25.000 EUR geahndet werden.

A. Einf�hrung in das Unterhaltseinkommen § 1
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